CBAM-Fristen-Checkliste
Pflichten, Termine und die 50-Tonnen-Prüfung auf einen Blick · Stand Juni 2026
Diese Checkliste hilft Importeuren, ihre CBAM-Pflichten zu prüfen und keine Frist zu verpassen. Haken Sie ab, was auf Ihr Unternehmen zutrifft.
Schritt 1: Sind Sie betroffen?
	
	Wir importieren CBAM-Waren: Eisen und Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel, Strom oder Wasserstoff.

	
	Unsere jährliche Importmenge dieser Waren liegt bei 50 Tonnen oder mehr.

	
	Wir importieren Strom oder Wasserstoff (für diese gilt die 50-Tonnen-Befreiung nicht).



	So lesen Sie das Ergebnis: Trifft Punkt 2 oder Punkt 3 zu, sind Sie CBAM-pflichtig. Liegen Sie unter 50 Tonnen und importieren weder Strom noch Wasserstoff, sind Sie befreit. Die 50-Tonnen-Grenze gilt kumuliert pro Jahr.


Fristen im Überblick
	Termin
	Datum

	Zulassung als CBAM-Anmelder beantragen (DEHSt)
	bis 31. März 2026

	Verkauf der CBAM-Zertifikate startet
	1. Februar 2027

	Erste CBAM-Erklärung und Abgabe (für 2026)
	bis 30. September 2027


Ihre To-dos als CBAM-Anmelder
	
	Status als zugelassener CBAM-Anmelder beantragen.

	
	Betroffene Warengruppen und Importmengen erfassen.

	
	Eingebettete Emissionen ermitteln und Daten bei Lieferanten anfordern.

	
	CBAM-Zertifikate budgetieren (Preis an den EU-Emissionshandel gekoppelt).

	
	Zertifikate kaufen und jährlich in passender Menge abgeben.

	
	Importe als Teil von Scope 3 in die CO2-Bilanz aufnehmen.


Diese Checkliste dient der Orientierung und ersetzt keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die geltenden EU-Verordnungen und die Vorgaben der DEHSt.
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